
STADTVERWALTUNG MÜHLACKER 

- A m t l i c h e  B e k a n n t m a c h u n g - 

Samstag, den 06.06.2026 ÖBK Nr. 25 

 

1) Straßensperrungen und Einschränkungen 

 

Alle aktuellen Straßensperrungen und Einschränkungen sind auf unserer Homepage einzusehen: 

 

 
 

 

 

2) Verkehrssicherungspflicht bei Anpflanzungen von privaten Büschen und 

Bäumen entlang öffentlicher Straßen und Wege  

 

Gemäß Bundesfernstraßengesetz bzw. nach § 28 Straßengesetz für Baden-Württemberg (StrG) ist 

das Lichtraumprofil entlang der Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen für Gehwege, 

Radwege und Fahrbahnen von jeglichen Beeinträchtigungen freizuhalten. 

 

Zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs ist es deshalb regelmäßig 

erforderlich, dass Äste, Zweige etc., die in das Lichtraumprofil hineinragen, umgehend entfernt 

werden. Des Weiteren sind alle Bäume bzw. Äste, die die Verkehrssicherheit gefährden, zu 

beseitigen.  

 

Bei einem Verstoß kann die Stadtverwaltung Mühlacker die Anpflanzung auf Kosten des 

Betroffenen beseitigen oder beseitigen lassen. Wir weisen darauf hin, dass Ansprüche Dritter, für 

die die Beeinträchtigung des Lichtraumprofils ursächlich ist, in der Regel zu Lasten des jeweiligen 

Grundstückseigentümers gehen (z.B. Personenschäden, Schäden an Kleidung oder Lackkratzer an 

Fahrzeugen). 

 

Zusammenfassung der Verkehrssicherungspflicht bei Anpflanzungen: 

 

1. Über die Fahrbahn ragende Äste und Zweige von Baumkronen oder Sträuchern sind so 

zurückzuschneiden, dass der Luftraum über der Straße mit einer lichten Höhe von 4,50 m über der 

Fahrbahn und den Straßenbanketten freigehalten wird. Dies stell eine Durchfahrtshöhe für LKWs 

und auch Rettungsfahrzeuge von 4,50 m sicher. 

 

2. Über Geh- und Radwegen sind Hecken, Sträucher und Bäume mit einer lichten Höhe von    2,50 

m über den Wegen auszuschneiden. 

 

3. Ebenso sind Bäume auf ihren Zustand, insbesondere auf Standsicherheit, zu untersuchen und dürres 

Geäst bzw. dürre Bäume ganz zu entfernen. 

 

4. Bei Fahrbahnen ist ein seitlicher Sicherheitsraum von 0,50 m einzuhalten. Bei Radwegen beträgt 

der seitliche Sicherheitsabstand 0,25 m. Schneiden Sie deshalb alle seitlichen Anpflanzungen an 

Geh- und Radwegen sowie Straßen bis zu Ihrer Grundstücksgrenze zurück. Vor allem bei Hecken 

sind regelmäßige und ausreichende Rückschnittmaßnahmen unerlässlich, um die Anpflanzung über 

Jahre hinweg auf Grundstücksgrenze zu halten und somit einen späteren Schnitt in den Bestand der 

Hecke zu vermeiden. 



 Seite 2 

 

 

 

5. An Straßeneinmündungen und –kreuzungen müssen Anpflanzungen aller Art gem. StrG stets so 

niedergehalten werden, dass sie nicht die „Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs“ 

beeinträchtigen. Um eine ausreichende Übersicht im „Sichtdreieck“ für die Verkehrsteilnehmer zu 

gewährleisten, gilt daher: Gibt es für Ihr Grundstück keinen Bebauungsplan, der ein individuelles 

Sichtdreieck vorgibt, sollte die Bepflanzung an der Grundstücksobergrenze – im Bereich von 

Straßeneinmündungen und –kreuzungen – auf maximal 0,80 m Höhe zurückgeschnitten werden. 

 

6. Außerdem ist sorgfältig darauf zu achten, dass Verkehrszeichen, Verkehrsspiegel und 

Straßenleuchten nicht durch Anpflanzungen verdeckt werden. Die Anpflanzungen sind so 

zurückzuschneiden, dass die Verkehrszeichen von den Verkehrsteilnehmern ständig rechtzeitig und 

ohne Sichtbeeinträchtigung wahrgenommen werden können. 

 

7. Beachten Sie schon vor dem Anpflanzen, welches Ausmaß Sträucher, Bäume und Hecken im 

Laufe der Zeit annehmen können. Halten Sie ausreichend Abstand zur Grundstücksgrenze und 

entscheiden Sie sich für schwach wachsende Pflanzen. 

 

8. Denken Sie auch an die Sichtbarkeit Ihrer Hausnummer. Das Hausnummern-Schild muss von 

der Straße aus deutlich sichtbar sein. Die Sichtbarkeit darf nicht durch Bäume, Sträucher, 

Vorbauten, Schilder oder Schutzdächer usw. behindert werden. Etwaige Behinderungen (z.B. durch 

rankende Pflanzen) hat der Eigentümer auf eigene Kosten zu beseitigen. Vor allem: im Ernstfall 

kann dies für Rettungsfahrzeuge, Feuerwehr und Polizei wichtig sein und Ihnen im Notfall wertvolle 

Zeit retten. 

 

9. Vom Verbot des Naturschutzgesetzes, in der Zeit vom 1. März bis 30. September das Schneiden 

von Gehölzen zu unterlassen, sind die Eigentümer in diesem Falle befreit, weil es sich um eine aus 

Gründen der Verkehrssicherheit dringend notwendige Maßnahme handelt. 
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3) Veröffentlichung Gruppenkläranlage „Glattbach und Kreuzbach“ 

 

Zweckverband Gruppenkläranlage „Glattbach und Kreuzbach“ 

Sitz: Wiernsheim, Enzkreis 

Ortsübliche Bekanntgabe 

 

JAHRESABSCHLUSS 2024 

 

Die Verbandsversammlung des Zweckverbades Gruppenkläranlage „Glattbach und Kreuzbach“ 

hat in der öffentlichen Sitzung am 27.05.2026 das Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 gemäß § 

18 GKZ i.V.m. § 95b Abs. 1 GemO wie folgt festgestellt: 

 

 
 

EUR 

1. Ergebnisrechnung  

1.1 Summe der ordentlichen Erträge 
       

984.469,98 

1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen 
     - 

981.630,64 

1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) 
            

2.839,34 

1.4 Außerordentliche Erträge 
                 

0,00 

1.5 Außerordentliche Aufwendungen 
        -

2.839,34 
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1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) 
        -

2.839,34 

1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) 
                 

0,00 

2. Finanzrechnung  

2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
  

1.038.645,59 

2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
    -

819.104,15 

2.3 
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung  

(Saldo aus 2.1 und 2.2) 

      

219.541,44 

2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 
         -

6.474,48 

2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
    -

482.504,28 

2.6 
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit  

(Saldo aus 2.4 und 2.5) 

    -

488.978,76 

2.7 Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) 
    -

269.437,32 

2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
     

485.000,00 

2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
    -

106.375,28 

2.10 
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 

aus 2.8 und 2.9) 

      

378.624,72 

2.11 
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des 

Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) 

     

109.187,40 

2.12 
Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen 

und Auszahlungen 

          

2.225,32 

2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 
        

24.424,92 

2.14 
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 

und 2.12) 

      

111.412,72 

2.15 
Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres  

(Saldo aus 2.13 und 2.14) 

      

135.837,64 

3. Bilanz  

3.1 Immaterielles Vermögen 
       

13.827,23 

3.2 Sachvermögen 
  

3.168.631,44 

3.3 Finanzvermögen 
      

395.527,37 

3.4 Abgrenzungsposten 
                  

0,00 

3.5 Nettoposition 
                  

0,00 

3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5) 
  

3.577.986,04 

3.7 Basiskapital 
 -

1.196.018,80 
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3.8 Rücklagen 
         -

2.839,34 

3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses 
                  

0,00 

3.10 Sonderposten 
    -

280.587,67 

3.11 Rückstellungen 
                  

0,00 

3.12 Verbindlichkeiten 
 -

2.098.540,23 

3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 
                  

0,00 

3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13) 
 -

3.577.986,04 

 

 

Bekanntmachung des Jahresabschluss 

 

Der Jahresabschluss 2024 mit seinen Anlagen wird ortsüblich bekannt gegeben. Er liegt zur 

Einsichtnahme vom 08.06.2026 bis 17.06.2026 im Rathaus Wiernsheim, Zimmer 003 öffentlich 

aus. Sie können den Jahresabschluss 2024 auch nach diesem Datum bis zur Bekanntmachung des 

nächsten Jahresabschluss gemäß § 95b Abs. 2 Satz 4 GemO einsehen. Bitte wenden Sie sich zu 

diesem Zweck an das Kämmereiamt der Gemeinde Wiernsheim. 

 

 

Wiernsheim, den 28.05.2026 

 

 

Matthias Enz      

Verbandsvorsitzender  

 

 

 

4) Änderungen Landesnichtraucherschutzgesetz Baden-Württemberg 

 

Seit dem 01. Juni 2026 gelten erweiterte Rauchverbote in zahlreichen öffentlichen Bereichen. 

Durch die Gesetzesnovelle des Landesnichtraucherschutzgesetzes zielt die Landesregierung auf 

einen verbesserten Schutz der Bevölkerung, insbesondere von Kindern und Jugendliche, vor dem 

Passivrauchen. Durch die Gesetzesänderung werden ebenfalls neue Rauch- und Dampfprodukte 

wie E-Zigaretten und Vapes erfasst. 

 

Die neuen Regelungen erweitern den Nichtraucherschutz unter anderem auf folgende öffentliche 

Bereiche: 

 

• Kinderspielplätze 

• Bushaltestellen und Bereiche des öffentlichen Nahverkehrs 

• Freibäder 

• Zoos und Freizeitparks 

• Schulgelände 

• Öffentliche Einrichtungen und Behörden 

 

Zukünftig umfasst das Rauchverbot nicht nur klassische Tabakzigaretten, sondern auch: 
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▪ E-Zigaretten und Vapes 

▪ E-Shishas 

▪ Tabakerhitzer 

▪ Wasserpfeifen und vergleichbare Produkte 

 

In Gaststätten/Spielhallen ist das Rauchen in vollständig abgetrennten Rauchernebenräumen 

zulässig. Auf diese muss am Eingang hingewiesen werden und nur volljährige Personen erhalten 

hierzu Zutritt. 

 

Verstöße können mit Bußgeldern von bis zu 200 Euro, bei Wiederholung bis zu 500 Euro 

geahndet werden. Für Betreiber sind Bußgelder bis zu 6.500 Euro möglich. 

 

Es wird gebeten die neuen Vorgaben im öffentlichen Raum zu beachten und insbesondere in 

Bereichen mit Kindern und Familien Rücksicht zu nehmen. 

 

 

 

5) Fahrt nach Bassano del Grappa, in die Partnerstadt Mühlackers, zum 

Herbstmarkt „Fiera Franca“ vom 02. – 05. Oktober 2026 

 

Die Stadtverwaltung Mühlacker plant in Zusammenarbeit mit dem 

Partnerschaftskomitee von Freitag, 02. bis Montag, 05. Oktober 2026 einen Besuch in 

Bassano del Grappa in der Region Venezien. Begleiten Sie uns und genießen Sie die 

Gastfreundschaft und das schöne Flair unserer Partnerstadt Bassano del Grappa. Die 

Fahrt erfolgt in einem Komfort-Reisebus.  

Ihre Unterbringung sollten Sie bitte rechtzeitig selbst buchen. Im Anschluss 

finden Sie eine Aufstellung von zentrumsnahen Hotels. Sollten Sie 

Schwierigkeiten haben etwas zu finden bzw. zu buchen, dürfen Sie sich gerne 

melden. Wir werden selbstverständlich alle zentralen Unterkünfte mit dem Bus 

anfahren. 

Das Programm sieht neben dem Besuch des Herbstmarktes, der Fiera Franca in 

Bassano, ggf. einen Empfang im Rathaus sowie Ausflüge in die Umgebung vor. Die 

Fahrtkosten betragen für Erwachsene 90,00 Euro, für Kinder, Jugendliche und 

Studenten 50,00 Euro.  

Anmeldung erbitten wir über die Homepage der Stadt Mühlacker/ 

Städtepartnerschaften/ Bassano del Grappa oder direkt über Susanne Bosselmann, 

Städtepartnerschaftsbeauftragte der Stadt Mühlacker.   

Mail: sbosselmann@stadt-muehlacker oder Tel. 07041/876-247  

 

Hotels in Bassano  

(buchbar direkt oder über alle gängigen Buchungsportale wie Booking.com, etc.) 

 

Hotel Belvedere  

https://www.hotelbelvederebassano.com/ 

 

Hotel Al Castello  

https://www.hotelalcastello.it/de/startseite/ 

 

Hotel Al Bassanello 

http://www.albergoalbassanello.com/ 

 

mailto:mgrottker@stadt-muehlacker.de
https://www.hotelbelvederebassano.com/
https://www.hotelalcastello.it/de/startseite/
http://www.albergoalbassanello.com/
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Hotel Victoria 

https://www.hotelvictoriabassano.it/Hotel-Victoria-Bassano-3-Sterne.html 

 

Hotel Dal Ponte 

https://www.hoteldalponte.it/ 

 

Hotel Brennero 

https://hotelbrennero.com/de/haus/ 

 

Kloster/ Hotel Scalabrini 

http://www.scalabrinibassano.it/ospitalita/service.html 

 

 

 

6) Stadtbibliothek Mühlacker 

 

Kinderbibliotheken in den Pfingstferien geschlossen 

Die Kinderbibliotheken in den Stadtteilen Enzberg, Lienzingen, Lomersheim, Mühlhausen und 

Großglattbach sind in den Pfingstferien geschlossen. Die Hauptstelle der Stadtbibliothek 

Mühlacker ist zu den üblichen Zeiten während den ganzen Ferien geöffnet 

 

 
Offener Gesprächskreis kommunaler Klimaschutz  

Zum nächsten offenen Klimagesprächskreis lädt Dr. Gudrun Koschmieder am Donnerstag, den 11. Juni um 

17 Uhr in die Stadtbibliothek Mühlacker ein. Mit dabei ist auch Klimaschutzmanagerin Johanna Wösle von 

der städtischen Verwaltung. Eine volle Stunde lang wird diskutiert, werden Fragen gestellt und aufgeklärt: 

alles rund um den kommunalen Klimaschutz, den innerstädtischen Umgang mit dem Klimawandel, 

Hitzeprävention und dergleichen. Teilnehmen können alle Bürger und Bürgerinnen, die sich interessieren 

oder ihre Sorgen und Nöte zum Thema Klimaschutz vorbringen möchten und Antworten darauf suchen. 

Die Teilnahme ist kostenlos und ohne vorherige Anmeldung möglich.   

 

 

Lesung mit Kinderbuchautorin Suza Kolb in der Stadtbibliothek Mühlacker  

Die Bilderbuchgeschichte von „Leonard“, dem kleinen Traktor, spricht vor allem Kinder ab der 

Vorschule an. Der erste Band der bei Jungen und Mädchen gleichermaßen beliebten Vorlesereihe, 

wird am Mittwoch, den 17. Juni um 16 Uhr von der Autorin persönlich vorgestellt. „Leonard – ein 

Traktor sucht das Abenteuer“ versorgt die kleinen Fahrzeugfans spielerisch mit Informationen 

über Bauernhof und Landwirtschaft. Dabei werden die Stärken jedes einzelnen in den 

Vordergrund gestellt. Lesung für Kinder ab 5 Jahre. Eintrittskarten zu 5 Euro gibt es im 

Vorverkauf in der Stadtbibliothek Mühlacker. Darüber hinaus ergänzt der Buch-Elser mit einem 

Büchertisch die Veranstaltung. 

 

 

Die Kinderbibliothek Lomersheim zieht um 

Zum 30. Juni 2026 wird die Kinderbibliothek Lomersheim in neuem Glanz erstrahlen, wenn sie in 

der frisch renovierten ehemaligen VR-Bank wieder öffnet. Für den bevorstehenden Umzug sind 

die Kinder aufgefordert, im Vorfeld soviel als möglich auszuleihen, damit für die Mitarbeitenden 

der Umzug schneller von statten geht. Ab jetzt gilt: nach Hause tragen, was das Kinderzimmer 

verträgt. Die Ausleihzeit reicht  inzwischen bis nach der Neueröffnung. 

 

 

 

https://www.hotelvictoriabassano.it/Hotel-Victoria-Bassano-3-Sterne.html
https://www.hoteldalponte.it/
https://hotelbrennero.com/de/haus/
http://www.scalabrinibassano.it/ospitalita/service.html
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7) Mühlacker entdecken...... 

Stadtführungstermine 2026 

 

Engagierte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mühlacker haben sich auf den Weg gemacht und die 

Besonderheiten ihrer Heimatstadt erforscht. Die Ergebnisse werden in der Stadtführungsreihe 

„Mühlacker entdecken – Bürgerinnen und Bürger zeigen ihre Stadt“ vorgestellt. 

Das ganze Spektrum der Stadtführungen in Mühlacker finden sie auf der Homepage der Stadt 

Mühlacker unter www.muehlacker.de Weitere Informationen über das Rathaus Mühlacker, 

Telefon 07041 876-128 oder tourismus@stadt-muehlacker.de 

 

Die Anmeldung erfolgt jeweils über die vhs Mühlacker, soweit nicht anders vermerkt: 

• online: vhs.muehlacker.de 

• telefonisch: Die Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle nehmen Ihre Anmeldung gerne 

entgegen. Rufen Sie einfach an! Telefon 07041/876-300/302/303. 

 

Sonntag, 7. Juni 2026 

Die Stadt in der wir leben! 

Rundgang durch die Mühlacker Innenstadt  

Treffpunkt: 11.00 Uhr, Bahnhofsvorplatz Mühlacker 

Dauer: ca. 2 Std.  

Stadtführerin: Frau Anne Jakob-Bissem  

Anmeldung erwünscht über vhs Mühlacker – Kursnummer U1109.121 

 

Bei einem kurzweiligen Spaziergang durch die Mühlacker Innenstadt erfahren Sie Interessantes 

von damals und heute. Die verschiedenen Anlaufpunkte sind unter anderem der Alte Badische 

Bahnhof, die Herz-Jesu-Kirche, das Rathaus und der Kelterplatz.  

 

 

Samstag, 20. Juni 2026  

Stadtführung über die Geschichte des Technikdenkmals 

„Alte Eisenbahnbrücke“ an der Friedrichstraße zur Ulmer Schanz  

Treffpunkt: 14.00 Uhr, im Wendehammer in der Friedrichstraße  

Dauer: ca 1 ½ Std.  

Stadtführerin: Edelgard Gressert-Seidler  

Anmeldung über vhs Mühlacker erwünscht: Kursnummer V1109.139 

 

Seit 1908 erfüllt dieses markante Brückenbauwerk seine Aufgabe, eine Anbindung zwischen dem 

nördlichen Stadtgebiet und dem Zentrum herzustellen. Dies sind bis heute 116 Jahre lange 

Nutzung.  

Ihre Konstruktion ist eine typische genietete Bahnfachwerkkonstruktion aus Stahl. 

Allerdings ist sie in die Jahre gekommen. Auf den vorhandenen Blaupausen ist die „Königliche 

Bauinspektion Mühlacker“ vermerkt. Die einzelnen Stationen dieses Denkmals werden 

angesprochen. 

 

Die Führung findet bei jedem Wetter statt.  

Der Weg zu den Besichtigungspunkten ist nicht barrierefrei. 

 

 

Sonntag, 21. Juni 2026  

Lomersheim in der Nachkriegszeit, das Leben der Kinder  

Treffpunkt: 14.00 Uhr  

städtischer Enz – Kindergarten, Mühlackerstr. 25 



 Seite 9 

 

 

Dauer: ca 2 ½ Std.   

Stadtführer: Rudi Lang  

Gebühr: 4,00 Euro, wird direkt vor Ort bezahlt  

Anmeldung erwünscht über Herrn Lang oder vhs Mühlacker – Kursnummer: U1109.128  

 

Eine Tour für Einheimische und Zugezogene, besonders für Eltern, aber auch für Oma und Opa 

die Ihren Kindern und Enkeln vermitteln wollen wie in der Nachkriegszeit in Lomersheim gelebt, 

gespielt und gelernt wurde. Und das ohne Fernseher, Smartphone, Elterntaxi und Taschenrechner. 

Zielpunkte sind Kindergarten, Schule und Kirche. Besonders aber auch Plätze und Treffpunkte, 

die damals nicht von der Gemeindeverwaltung kontrolliert und gepflegt wurden. Garniert wird die 

Tour mit zum Teil selbst erlebten Geschichten und Anekdoten, aber auch mit Informationen über 

Lomersheim.  

Hinweis: die Strecke führt teilweise über längere Treppen 

Weitere Termine für Gruppen oder Familien können direkt mit Stadtführer Rudi Lang (Tel.: 

07041/5436) vereinbart werden. 

 

 

Desweitern haben Sie die Möglichkeit folgende Stadtführungen individuell zu buchen:  

 

Führungen in Lienzingen  

Ein Rundgang mit vielfältigen Einblicken in das als Gesamtanlage denkmalgeschützte „Etterdorf 

Lienzingen“. Stationen sind das Hotel „Nachtwächter“ als ältestes Fachwerkhaus in der Region, 

die gut erhaltene Kirchenburg und eine Vielzahl von Fachwerkgebäuden mit ihrer Geschichte. 

Außerdem sind Führung durch die Frauenkirche und die Kirchenburg möglich. 

 

Weiter Informationen erhalten Sie bei Frau Dauner unter Tel: 07041/5605 oder Frau Stierle unter 

Tel: 0171/8216777. 

 

 

Mühlhausen an der Enz – abseits gelegen, aber nicht hinterm Mond  

Das Leben in Mühlhausen an der Enz ohne Waschmaschine, Telefon und Computer ist für viele 

jüngere Menschen heute nicht mehr vorstellbar. Ältere Menschen denken aber gerne an die Zeit 

nach dem Krieg zurück. Dazu erfahren Sie Informationen über den Ort aus der Vergangenheit und 

der Gegenwart. 

Besonders aber auch über Persönlichkeiten, zwei Pfarrer und ein Techniker, die im Ort geboren 

sind bzw. hier gelebt haben und noch heute im Ort und in Fachkreisen präsent sind. Berichtet wird 

auch über die dunkle und traurige Geschichte des Massenmörders Wagner. 

- Gruppengröße: bis ca. 20 Personen 

- Anmeldung und Terminabsprache bei Rudi Lang, Telefon 07041 5436  

- Kosten: 4 Euro 

 

 

Führungen auf der Burgruine Löffelstelz 

Die Burgruine Löffelstelz ist von April bis 3. Oktober an Sonn- und Feiertagen zur Besichtigung 

von 14 – 17 Uhr geöffnet.  

An anderen Tagen ist die Burg durch das nach innen gewölbte Tor einsehbar. 

Unsere Burgwächter und Burgwächterinnen informieren Sie gerne und freuen sich auf Ihren 

Besuch auf der Burg. 

Fragen zu Führung bitte unter Tourismus Mühlacker, Telefon 07041 876-128 oder bei Stadtführer 

Rainer Wallinger Telefon 0152/01450578. 

 

 

tel:070415436
tel:00497041876128
tel:015201450578
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8) Veranstaltungshinweise in den Vitrinen am Bahnhof – Service für Mühlacker Vereine 

 

Für alle Mühlacker Vereine besteht die Möglichkeit, Informationen (Plakate) zu Veranstaltungen 

an der Infotheke im Rathaus abzugeben. 

Die Abgabe kann während der üblichen Rathausöffnungszeiten erfolgen. 

 

Einmal wöchentlich werden diese dann in den Vitrinen am Bahnhof ausgehängt. Kommerzielle 

Werbung ist ausdrücklich davon ausgenommen. 

 

Es empfiehlt sich rechtzeitig bei der Planung und Werbung für Veranstaltungen, Aktionen oder 

Feste auch an diese kostenlose Werbemöglichkeit zu denken und die Plakate rechtzeitig 

abzugeben. 

 

Außerdem können Sie direkt und schnell per Mail unter 

https://www.muehlacker.de/stadt/veranstaltungen/ Ihre Veranstaltungstermine in Mühlacker für 

die Terminübersicht im Internet melden.  

 

 

 

9) Wohnprobleme im eigenen Zuhause? – Qualifizierte Hilfe ist möglich! 

 

Die Wohnberatung des DRK-Kreisverbandes Pforzheim-Enzkreis bietet aktuelle Informationen 

z.B. für ältere Mitbürger mit körperlichen Einschränkungen, für kranke und behinderte Menschen.  

Auch Bauherren, die präventiv ihre Wohnung anpassen wollen, oder Mieter und Vermieter, 

können die Wohnberatung nutzen, um die Räumlichkeiten an die Bedürfnisse anzupassen. Ziel der 

Wohnberatung ist es, dass die Bewohner so lange wie möglich im eigenen Zuhause verbleiben 

können. 

Wichtige Themen in der Wohnberatung sind die Erhöhung des Wohnkomforts (bodengleiche 

Duschen, Treppenlifter, Türverbreiterungen…), Sicherheit in der Wohnung (Stolpergefahren 

verringern, Überwindung von Barrieren), Finanzierungsmöglichkeiten, Anpassungsmaßnahmen 

bei Demenz, Einsatz von Hilfsmitteln, uvm. 

Die Wohnberatung wird vom Enzkreis gefördert, deshalb ist die Erstberatung mit einem 

ausführlichen Bericht für alle Bewohner des Enzkreises kostenlos.  

 

Bei einem Hausbesuch können die Wohnprobleme besprochen werden. Es folgt danach ein 

ausführlicher, schriftlicher Bericht, der die Ergebnisse zusammenfasst und Lösungsmöglichkeiten 

aufzeigt. Es besteht aber auch die Möglichkeit einer telefonischen Beratung. 

Eine einfache Kontaktaufnahme ist durch die Tel.-Nr. 07231/373-6108 oder durch ein E-Mail an: 

wohnberatung-enzkreis@drk-pforzheim.de möglich.  

 

 

 

10) Fachberatungsstelle Existenzsicherung Enzkreis 

 

Die Anlaufstelle für Menschen in Wohnungsnot und bei Fragen der Existenzsicherung bietet zu 

folgenden Terminen Beratungen in Mühlacker an:  

 

Die Beratung findet jeweils donnerstags von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr  

im Rathaus in Mühlacker, Zimmer 039.statt.  

 

Bitte melden Sie sich an unter: 

https://www.muehlacker.de/stadt/veranstaltungen/
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07231/20448-0 Zentrale 

07231/20448-22  Frau Müllner 

Kontakt: FB-Enzkreis@wichernhaus-pforzheim.de 

 

Die Adresse in Pforzheim lautet:  

Stadtmission Wichernhaus Pforzheim, Westliche Karl-Friedrich-Straße 120, 75172 Pforzheim 

 

 

 

11) Kontaktstelle Frau und Beruf – Beratungsgespräch 

 

Das persönliche Beratungsangebot der Kontaktstelle Frau und Beruf Nordschwarzwald richtet sich 

an alle Frauen, die wieder in den Beruf einsteigen oder sich umorientieren wollen. Es umfasst die 

Themenbereiche berufliche Orientierung, Karriereplanung, Wiedereinstieg,  

Aus- und Weiterbildung und Bewerbung. 

Im Beratungsgespräch wird gemeinsam eine individuelle Strategie erarbeitet, um dem 

persönlichen beruflichen Ziel näher zu kommen. 

 

Bitte vereinbaren Sie einen Gesprächstermin. 

Kontakt: frauundberuf@pforzheim.ihk.de und unter Tel. Nr. 07231/ 201173 

 

 

 

12) Pflegestützpunkt östlicher Enzkreis 

 

Kostenlose, unabhängige, umfassende und individuelle Beratung im Vor- und Umfeld von 

Pflegebedürftigkeit für alle Altersgruppen rund um das Thema Pflege:  

Aufzeigen vorhandener Unterstützungsangebote  

Beratung über sozialrechtliche/ finanzielle Leistungen wie z.B. Pflegeversicherung, Sozialhilfe u. 

ä.  

Beratung über ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen 

Hilfe bei Klärung von Kostenfragen für pflegerische, medizinische und soziale Leistungen 

Erstellung eines individuellen Hilfeplans 

Vermittlung und Koordination der einzelnen Hilfen 

Die Beratung kann telefonisch oder nach vorheriger Terminvereinbarung auch im 

Pflegestützpunkt oder zu Hause erfolgen. 

Öffnungszeiten: Mo – Fr 9.00 - 13.00 Uhr und Di 15.00 - 18.00 Uhr  

Tel. 07231-308-5022, E-Mail: psp@enzkreis.de 

Bahnhofstraße 86, 75417 Mühlacker  

 

 

 

13) Beratung der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg 

 

Die Mitarbeitenden der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg beraten alle 

Interessenten – selbstverständlich auch aus den Nachbargemeinden – kostenlos rund um das 

Leistungsspektrum der gesetzlichen Rentenversicherung.  

 

Die Sprechzeiten in Mühlacker sind wie folgt: 

Jeden Dienstag von 08:30 Uhr – 12:00 Uhr und 13:00 Uhr – 16:00 Uhr im EG, Zimmer 040 

Rathaus Mühlacker, Kelterplatz 7.  

Eine Terminvereinbarung ist erforderlich unter Tel. 0721/825-0 

mailto:frauundberuf@pforzheim.ihk.de
mailto:psp@enzkreis.de
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Als Alternative zur persönlichen Beratung vor Ort werden Telefonberatungen angeboten.  

Eine Terminvereinbarung ist erforderlich unter Tel. 0721/825-0 

 

Ansonsten steht Ihnen das kostenlose Servicetelefon unter der 0800-1000 4800  

Mo- Do von 08:00 – 19:00 Uhr und Fr von 08:00 – 15:30 zur Verfügung. 

 

Für viele Anliegen stehen auch die Online-Services der Deutschen Rentenversicherung zur 

Verfügung Online-Services | Deutsche Rentenversicherung. Hier können persönliche Daten 

geändert werden, Informationen angefordert und Rentenanträge gestellt werden. Zudem gibt es 

einen Online Rechner, über den man seine Rentenhöhe berechnen kann. 

 

Rentenanträge, Anträge auf Kontenklärungen, usw. können von der Bürgerschaft aus Mühlacker 

weiterhin im Rathaus beim Team Renten und Soziales gestellt werden.  

Eine Terminvereinbarung ist erforderlich unter Tel. 07041/876-146 oder -147. 

 

 

 

14) Karriereberatung der Bundeswehr 

 

Die Karriereberatung der Bundeswehr in Karlsruhe berät Frauen und Männer über den freiwilligen 

Wehrdienst, die aktuellen Karrieremöglichkeiten sowie Studien- und Ausbildungschancen bei der 

Bundeswehr.  

Eine vorherige Terminabsprache unter der 0800/9800880 (Mo. – Fr., 8.00 – 18.00 Uhr) ist 

erforderlich. 

 

 

 

15) Familienwirkstatt elefantenstarker Mittwoch in der Stadtbibliothek Mühlacker 

 

Mit einem regelmäßigen Bastel- und Spielangebot lädt der Kinderschutzbund Enzkreis in die 

Räume der Stadtbibliothek Mühlacker ein. Immer mittwochs von 14 – 17 Uhr wird gemeinsam 

gespielt, gebastelt oder gemalt. Seit dem Sommer hat sich die Veranstaltung etabliert und viele der 

teilnehmenden Kinder kommen immer wieder. Nebenbei besteht für Eltern die Möglichkeit sich 

über die Beratungsmöglichkeiten des Kinderschutzbundes Enzkreis zu informieren und 

gemeinsam ins Gespräch zu kommen. Alle Termine sind kostenlos und können ohne vorherige 

Anmeldung und ganz unverbindlich wahrgenommen werden.  

 

 

 

16) Stadtteilbeauftragte 

 

Haben Sie Anliegen rund um Ihren Stadtteil? Ich bin Ihre Stimme in der Verwaltung und setze 

mich für Ihre Themen ein. Nehmen Sie gerne Kontakt mit mir auf: 

Sara Cevik 

stadtteile@stadt-muehlacker.de 

 

 

 

17) Heimatmuseum Mühlacker 

 

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Online-Services/online-services_node.html
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Die 1596 erbaute ehemalige Kelter und Zehntscheuer beherbergt heute umfangreiche Bestände aus 

dem Bereich der Volkskunde. Von römischen Steinbildwerken über Weinbau, Landwirtschaft bis 

zum Handwerk von einst. 

 

Das Heimatmuseum ist am Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet.  

Eine Führung durch das Heimatmuseum wird nach Bedarf angeboten. 

 

Führungen für Gruppen sind jederzeit möglich. Bitte telefonische Vereinbarung unter 

Telefon- Nummer 07041/876-325 (vormittags). 

 

Alle Besucherinnen und Besucher sind herzlich willkommen; der Eintritt ist frei. 

 

 

 

18) Wochenmarkt  

 

Von 7-12 Uhr findet samstags der Wochenmarkt „Auf dem Wertle“ statt. 

Dort können frische Produkte direkt von überwiegend regionalen Erzeugern erworben werden. In 

unregelmäßigen Abständen bereichern Schulklassen, Vereine oder Eltern der Kindergartenkinder 

den Markt. 

 

 

 

19) Taxi-Dienste 

 

Standplatz am Bahnhof Mühlacker 

 

Michael Bacher 

Mühlacker, Bahnhofstr. 94, Tel. 3507 

Bianca Kreuzhuber 

Mühlacker, Im Käppele 1, Tel. 93 09 90 

Kurt Leutgeb 

Ötisheim, Schönenberger Str. 73, Tel. ISDN 96 33-0 

Aristidis Mirioris 

Mühlacker, Hermann-Hesse-Str. 32/1, Tel. 3750 

 

Taxi2400 GmbH 

Lienzinger Str. 78, 75417 Mühlacker Tel.07041/2400 

 

 

 

20) ABFALLBESEITIGUNG/MÜLLABFUHRPLAN 

 

Abfuhr der 120-l und 240-l Behälter (MGB) 

(HAUS- UND GEWERBEMÜLL) 

 

  1. Mühlacker (ohne Dürrmenz) 

Dienstag 09.Juni Glas blauer Behälter 

Mittwoch 17.Juni Bio-/Restmüll brauner/grauer Behälter 

Dienstag 23.Juni Papier grüner Behälter 

Mittwoch 24.Juni Leicht-Verp. gelber Behälter 
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Mittwoch 17.Juni Bio-/Restmüll brauner/grauer Behälter 

Freitag 19.Juni Papier  grüner Behälter 

Montag 22.Juni Leicht-Verp. gelber Behälter 

Montag 29.Juni Glas blauer Behälter 

    

3. Enzberg    

Samstag 06.Juni Glas blauer Behälter 

Mittwoch 17.Juni Bio-/Restmüll brauner/grauer Behälter 

Freitag 26.Juni Papier grüner Behälter 

Montag 29.Juni Leicht-Verp. gelber Behälter 

 

4. Großglattbach    

Freitag 05.Juni Bio-/Restmüll brauner/grauer Behälter 

Dienstag 09.Juni Papier grüner Behälter 

Mittwoch 10.Juni Leicht-Verp. gelber Behälter 

Donnerstag 18.Juni Bio-/Restmüll brauner/grauer Behälter 

Donnerstag 25.Juni Glas  blauer Behälter 

 

5. Lienzingen 

Montag 15.Juni Papier grüner Behälter 

Dienstag 16.Juni Leicht-Verp. gelber Behälter 

Mittwoch 17.Juni Bio-/Restmüll brauner/grauer Behälter 

Dienstag 23.Juni Glas blauer Behälter 

 

6. Lomersheim 

Dienstag 09.Juni Papier grüner Behälter 

Mittwoch 10.Juni Leicht-Verp. gelber Behälter 

Mittwoch 17.Juni Bio-/Restmüll brauner/grauer Behälter 

Donnerstag 25.Juni Glas blauer Behälter 

  

7. Mühlhausen 

Dienstag 09.Juni Papier grüner Behälter 

Mittwoch 10.Juni Leicht-Verp. gelber Behälter 

Donnerstag 18.Juni Bio-/Restmüll brauner/grauer Behälter 

Donnerstag 25.Juni Glas blauer Behälter 

 

 

 

Die Müllbehälter sind am jeweiligen Abfuhrtag bis 6.00 Uhr bereitzustellen. 

ABFUHR DER 1,1 CBM-MÜLLGROSSBEHÄLTER 

 

HAUS- UND GEWERBEMÜLL 

 

Kernstadt: jeden Mittwoch 

Dürrmenz: jeden Mittwoch 

Stadtteil Enzberg: jeden Dienstag 

Stadtteil Großglattbach: jeden Mittwoch 

Stadtteil Lienzingen: jeden Mittwoch 

Stadtteil Lomersheim: jeden Mittwoch 

Stadtteil Mühlhausen: jeden Mittwoch 

 

• geleert wird jeweils im gewünschten Rhythmus- 
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An- und Abmeldungen von Müllbehältern schriftlich an: 

Landratsamt Enzkreis 

Amt für Abfallwirtschaft 

Postfach 10 10 80 

75110 Pforzheim 

Telefon Nr. (07231) 308-9302. 

 

Abfallberatung für Haushalte und Betriebe: 

Dr. Dieter Eickhoff + Reinhard Schmelzer 

 

Leistungen der Abfallberatung des Enzkreises: 

Reparatur- und Verleihführer 

Eigenkompostierung, Biotonne   

Abfalltrennung und Abfallvermeidung 

Abfallberatung vor Ort bei Betrieben 

Vorträge bei Vereinen, Verbänden und Initiativen 

Telefon: 07231/354838 (montags bis 20 Uhr) 

Öffnungszeiten des Recyclinghofes in Mühlacker-Lomersheim: Tel. 07041/84655 

 

Freitag  05.Juni   14.00 – 17.30 Uhr 

Samstag 06.Juni   13.00 – 16.00 Uhr 

Donnerstag 11.Juni   09.00 – 12.30 Uhr 

Freitag  12.Juni   09.00 – 12.30 Uhr 

Samstag 13.Juni   08.30 – 11.30 Uhr 

 

Monatliche Schadstoffsammlung: 

 

Umfassende und aktuelle Informationen zur Abfallentsorgung im Enzkreis sowie zu den 

Leerungsterminen der Restmüll-, Bioabfall- und grünen Tonnen erhalten Sie auch im Internet 

unter:  www.entsorgung-regional.de 

 


